
Vergütung für das Praktikum eines Studenten kann für Kindergeld nachteilig sein 
 
Mit Urteil vom 9.6.2011 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die Vergütung für ein 
Praktikum während des Studiums zu den für den Bezug des Kindergelds schädlichen Einnahmen zählt 
und nicht um die Kosten für Miete und Verpflegungsmehraufwand gekürzt werden kann, wenn gleich-
zeitig der Wohnsitz am Studienort aufgegeben wird. Derartige Aufwendungen für die auswärtige Un-
terbringung des Kindes in Ausbildung sind durch den Jahresgrenzbetrag für eigene Einkünfte und 
Bezüge des Kindes von 8.004 € abgegolten. 
 
Im Streitfall unterbrach ein Kind, das seinen Lebensmittelpunkt unverändert im Haus der Eltern bei-
behalten hatte, sein Studium im Inland und gab seine Wohnung am Studienort auf, um in den USA ein 
berufsbezogenes Praktikum zu absolvieren. Die Praktikantenvergütung und seine außerhalb des In-
landsstudiums erzielten übrigen Einkünfte und Bezüge überstiegen den Jahresgrenzbetrag.  
 
Der BFH verneinte den Anspruch auf Kindergeld. Da das Kind seine Wohnung am Studienort aufge-
geben hatte, könnten die Miet- und Verpflegungsmehraufwendungen nicht unter dem Gesichtspunkt 
der doppelten Haushaltsführung bei der Ermittlung seiner Auslandseinkünfte abgezogen werden.  
 
 
Luxushandy keine Betriebsausgabe 
 
Mit Urteil vom 14.7.2011 hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) zur Frage der Angemessenheit 
von Betriebsausgaben Stellung genommen.  
 
In der Einkommensteuererklärung 2007 machte ein Zahnarzt Abschreibungen für ein zum Preis von 
5.200 € gekauftes Handy als Betriebsausgaben der Zahnarztpraxis geltend. Bei dem Handy handelt es 
sich um ein handgefertigtes, hochwertiges Telefon eines Herstellers von Luxus-Mobiltelefonen. 
 
Das FG führte dazu u. a. aus: Bei der Beantwortung der Frage, ob Aufwendungen, die die Lebensfüh-
rung berühren, im einkommensteuerlichen Sinne unangemessen sind, muss auf die Anschauung brei-
tester Bevölkerungskreise abgestellt werden. Eine betriebliche Veranlassung zur Anschaffung des 
Handys ist wegen der zahnärztlichen Bereitschaftsdienste unbestritten. Für die berufliche Tätigkeit 
hätte es allerdings ausgereicht, wenn er seine Erreichbarkeit durch ein gewöhnliches Mobilfunkgerät 
sicher gestellt hätte.  
 
Daher ist es nicht nachvollziehbar, warum ein Zahnarzt ein Luxushandy zur Sicherstellung seiner Er-
reichbarkeit erwerben muss, wo er dies auch zu einem wesentlich geringeren Preis erreichen könnte. 
Der Betriebsausgabenabzug wurde folglich versagt. 
 
 
Zumutbare Belastung bei den Krankheitskosten verfassungswidrig? 
 
Das „Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung“ regelt den Sonderausgabenabzug der Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträge neu. Die Versicherungsbeiträge für die Basisversicherung sind nun 
unbeschränkt als Sonderausgaben abziehbar. Auch wenn die Krankenversicherung grundsätzlich sämt-
liche Aufwendungen für die Basisversorgung abdeckt, bleiben speziell in der gesetzlichen Kranken-
versicherung bei Inanspruchnahme bestimmter Leistungen Zuzahlungen durch den Versicherten zu 
leisten.  
 
Laut dem Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine müssen jedoch Krankheitskosten vollständig – 
ohne Reduzierung um die sog. zumutbare Belastung – als außergewöhnliche Belastung abgezogen 
werden können.   
 
Betroffen sind insbesondere die Praxisgebühr, Zuzahlungen zu Arznei-, Heil- und medizinischen 
Hilfsmitteln, Zuzahlungen zu stationärer Krankenhausbehandlung, Zuzahlungen zu Rehabilitation, 
Eigenanteil der Aufwendungen für Zahnersatz. Nicht betroffen sind dagegen Aufwendungen für Seh-
hilfen. 



 
Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der zumutbaren Belastung bei Krankheitskosten ist derzeit ein 
Verfahren beim Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) anhängig.  
 
Bei Steuerpflichtigen, die privat krankenversichert sind und bei denen folglich keine gesetzlichen Zu-
zahlungen anfallen, sind dennoch ebenfalls bestimmte Leistungen durch die Berücksichtigung der 
zumutbaren Belastung ausgeschlossen. Zum Beispiel wenn sie aus dem Selbstbehalt für Leistungen, 
die der Basisversorgung zuzurechnen sind, resultieren oder sie sich wegen Kostenerstattungsantrags-
verzicht zur Erlangung einer Beitragsrückerstattung ergeben. 
 
Es wird empfohlen, künftig grundsätzlich alle Belege für Krankheitskosten zu sammeln und den Ab-
zug als außergewöhnliche Belastung zu beantragen – und zwar unabhängig davon, ob sie offensicht-
lich unter dem Betrag der zumutbaren Belastung liegen oder nicht. Wenn der Abzug der Krankheits-
kosten als außergewöhnliche Belastung durch das Finanzamt – wie zu erwarten ganz oder teilweise – 
unterbleibt, sollte Einspruch eingelegt und unter Hinweis auf das genannte Klageverfahren beim FG 
das Ruhen des Verfahrens aus Zweckmäßigkeitsgründen beantragt werden. 
 
 
Ferienhaus nicht von der Erbschaftsteuer befreit 
 
Zuwendungen unter Lebenden, mit denen ein Ehegatte dem anderen Ehegatten Eigentum oder Mitei-
gentum an einem im Inland gelegenen, zu eigenen Wohnzwecken genutzten Haus (Familienwohn-
heim) verschafft, sind erbschaftsteuerbefreit.  
 
Ein Familienwohnheim ist jedoch nur dann gegeben, wenn der übertragene Grundbesitz den Mittel-
punkt des familiären Lebens bildet und nicht (nur) als Feriendomizil genutzt wird. Vor diesem Hinter-
grund geht das Finanzgericht Münster davon aus, dass Voraussetzung für die Steuerbefreiung bei der 
Erbschaftsteuer ist, dass der übertragene Grundbesitz den Mittelpunkt des familiären Lebens der Ehe-
gatten bzw. der Familie bildet. Dies ist bei einem typischen Ferienhaus nicht der Fall. 
 
Anmerkung: Entscheidungen des Bundesfinanzhofs zu der Frage, wie der Begriff „Familienwohn-
heim” zu bestimmen ist, liegen nicht vor. Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde deshalb zugelas-
sen und ist unter dem Aktenzeichen II R 35/11 anhängig. 
 
 
Annahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses 

zwischen Ehegatten 
 
Die Annahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses zwischen Ehegatten 
bzw. einer Kapitalgesellschaft, die vom Ehemann beherrscht wird, und seiner Ehefrau darf und muss 
davon abhängig gemacht werden, dass die Beschäftigung auch tatsächlich im vereinbarten Umfang 
ausgeübt worden ist. Es reicht nicht, dass die Beschäftigung ernstlich vereinbart und angemessen 
entlohnt wird. 
 
In einem vom Landessozialgericht Baden-Württemberg entschiedenen Fall vom 1.3.2011 war eine 
Ausübung der Tätigkeit in dem vereinbarten Umfang aus gesundheitlichen Gründen gar nicht möglich. 
Es lag demnach kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vor. 
 
 
Kündigung wegen verspäteter Mitteilung der Arbeitsunfähigkeit 
 
Das Hessische Landesarbeitsgericht hat mit Urteil v. 17.8.2011 entschieden, dass wiederholte Verletzun-
gen der Anzeigepflicht bei Arbeitsunfähigkeit nach erfolgter Abmahnung eine ordentliche Kündigung 
rechtfertigen können. 
 



Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Arbeitnehmer war seit Mai 1993 als Vorarbeiter 
tätig. In der Vergangenheit war er wiederholt arbeitsunfähig erkrankt, meistens wegen Beschwerden 
an der Lendenwirbelsäule. Bereits im Jahre 2003 erinnerte der Arbeitgeber ihn schriftlich daran, eine 
Erkrankung unverzüglich, das heißt möglichst noch vor Dienstbeginn, der Personalabteilung anzuzei-
gen, damit das Personal anderweitig disponiert werden könne. Der Arbeitnehmer zeigte in der Folge-
zeit zwischen 2003 und 2009 seine Arbeitsunfähigkeit dennoch sechs Mal verspätet an und wurde 
dafür vier Mal abgemahnt. Am 1.9.2009 meldete er wiederum nicht unverzüglich seine Arbeitsunfä-
higkeit und wurde deshalb vom Arbeitgeber fristlos, hilfsweise ordentlich gekündigt. 
 
Die Richter des Hessischen Landesarbeitsgerichts entschieden hierzu, dass die wiederholte Verletzung 
der Meldepflicht bei Erkrankung nach erfolgloser Abmahnung die ordentliche Kündigung rechtfertigt. 
Die Pflicht zur unverzüglichen Mitteilung der Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtlicher Dauer 
ergibt sich aus dem Gesetz. Sie besteht unabhängig von der Pflicht zur Vorlage einer ärztlichen Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung. Nach der Anzahl der Pflichtverstöße des Arbeitnehmers, trotz erhal-
tener Abmahnungen, überwiegt das Interesse des Arbeitgebers an der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses. Zudem fällt dem Arbeitnehmer als Vorarbeiter noch eine herausgehobene Rolle zu. 
 
 
Platzmietpauschale bei Verkauf eines gebrauchten Pkw 
 
„Beauftragt der Fahrzeugeigentümer einen gewerblichen Autohändler gegen Entgelt (Provision) da-
mit, sein Fahrzeug auf dessen Firmengelände anzubieten und im Namen und für Rechnung des Auf-
traggebers zu verkaufen (Vermittlungsvertrag), so ist das damit verbundene Vertragsverhältnis regel-
mäßig als entgeltliche Geschäftsbesorgung mit Dienstvertragscharakter einzuordnen“, so der Bundes-
gerichtshof in seiner Entscheidung vom 13.1.2011. 
 
Bei einer Klausel, in der eine sog. Werbemittel- und Platzmietpauschale verlangt wird, handelt es sich 
um eine Nebenpreisabrede. Die Hauptleistungspflicht des Autohändlers besteht in der Vermittlung des 
Verkaufs des ihm übergebenen Fahrzeugs. Im Gegenzuge schuldet der Kunde die vereinbarte – er-
folgsabhängige – Provision. Die Bewerbung und Vorführung sowie die Bereitstellung, Sicherung und 
Pflege des Pkw auf dem Gelände des Händlers dienen nicht unmittelbar dem Interesse des Kunden, 
sondern in erster Linie dem eigenen Interesse des Händlers, einen Verkauf zu vermitteln, hierfür die 
verabredete Provision zu erlangen und sich gegen etwaige Ersatzansprüche des Kunden zu sichern.  
 
Dementsprechend werden diese Leistungen üblicherweise nicht gesondert berechnet, sondern mit der 
vereinbarten Provision abgegolten. Die hiervon abweichende Regelung stellt eine unangemessene 
Benachteiligung des Kunden dar. Bei längerer Standdauer kann die aufgelaufene Summe der Werbe-
mittel- und Platzmietpauschale den Betrag der vereinbarten Provision übersteigen, sodass der Auto-
händler an einer alsbaldigen erfolgreichen Verkaufsvermittlung wirtschaftlich kein Interesse hat und 
hierdurch der eigentliche Vertragszweck gefährdet wird.  
 


